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E R L ÄUTE R N D E R  B E R I C H T  D E S  VO R STA N D S  ZU  D E N  A N GA B E N  N AC H  §  2 8 9  A B S.  4  

B ZW.  §  3 1 5  A B S.  4  H G B  

Da die zu den Ziffern 1 bis 6 der §§ 289 Abs. 4 bzw. 315 Abs. 4 HGB im zusammengefassten Lagebericht 

der K+S AKTIENGESELLSCHAFT und des Konzerns (Geschäftsbericht 2016, Seite 63) gemachten Angaben 

für sich selbst sprechen, beschränken wir uns an dieser Stelle auf folgende Erläuterungen gemäß § 176 

Abs. 1 Satz 1 AktG:  

Z I F F E R  7 :  B E F U G N I S S E  D E S  VO R STA N D S  H I N S I C HTL I C H  D E R  MÖ G L I C H K E I T,  A K TI E N  

AU SZU G E B E N  O D E R  Z U R Ü C K Z U K AU F E N  

ERMÄCHTIGUNGEN ZUR SCHAFFUNG EINES NEUEN GENEHMIGTEN KAPITALS BZW. 

GENEHMIGTEN KAPITALS I I MIT DER MÖGLICHKEIT ZUM AUSSCHLUSS DES BEZUGSRECHTS 

DER AKTIONÄRE 

Der Vorstand wurde am 12. Mai 2015 von der Hauptversammlung ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 11. Mai 2020 gegen Bar- oder Sacheinlagen 

einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 19.140.000,00 € durch Ausgabe von höchs-

tens 19.140.000 neuen, auf Namen lautende Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Am 

11. Mai 2016 wurde der Vorstand weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10. Mai 2021 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder 

mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 19.140.000,00 € durch Ausgabe von höchstens 

19.140.000 neuen, auf Namen lautende Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Bei Durch-

führung einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital bzw. dem genehmigten Kapital II ist 

den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können von einem 

durch den Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist sowohl für das genehmigte Kapital als auch für das genehmigte Kapital II ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem an-

teiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils insgesamt 19.140.000,00 € (entsprechend 19.140.000 

Stückaktien) in den folgenden Fällen auszuschließen: 

+ Für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsrechts entstehen. 

+ Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 

19.140.000,00 € (entsprechend 19.140.000 Stückaktien), wenn der Ausgabebetrag der neuen Ak-

tien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum 

Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet.  

+ Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen bis zu einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 

19.140.000,00 € (entsprechend 19.140.000 Stückaktien), wenn die neuen Aktien beim Erwerb ei-

nes Unternehmens oder einer Unternehmensbeteiligung durch die Gesellschaft als Gegenleistung 

eingesetzt werden sollen. 

+ Zur Durchführung einer so genannten Aktiendividende (Scrip Dividend), bei der den Aktionären 

angeboten wird, ihren Dividendenanspruch ganz oder teilweise als Sacheinlage gegen Gewäh-

rung neuer Aktien in die Gesellschaft einzubringen. 

Von den vorstehend beschriebenen Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der Vor-

stand insgesamt nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der ins-

gesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht über-

schreitet (10 %-Grenze), und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächti-

gungen noch im Zeitpunkt ihrer jeweiligen Ausnutzung. Sofern während der Laufzeit des genehmig-

ten Kapitals bzw. des genehmigten Kapitals II bis zu der jeweiligen Ausnutzung von anderen Er-

mächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von 

Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch 
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gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 

10 %-Grenze anzurechnen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten von Kapi-

talerhöhungen aus dem genehmigten Kapital bzw. dem genehmigten Kapital II festzulegen. 

Durch die dem Vorstand bis zum 11. Mai 2020 bzw. 10. Mai 2021 eingeräumte Möglichkeit, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung mit begrenztem Bezugsrechtsausschluss durch-

zuführen (genehmigtes Kapital bzw. genehmigtes Kapital II), wird der Gesellschaft ein weit verbrei-

tetes Instrument an die Hand gegeben, mit dessen Hilfe zum Beispiel sich bietende Gelegenheiten 

zur Durchführung von Akquisitionen schnell und flexibel genutzt werden können. Der Vorstand darf 

von dieser Möglichkeit nur dann Gebrauch machen, wenn der Wert der neuen Aktien und der Wert 

der Gegenleistung in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

ERMÄCHTIGUNG ZUR AUSGABE VON WANDEL- UND OPTIONSSCHULDVERSCHREIBUNGEN 

MIT DER MÖGLICHKEIT ZUM AUSSCHLUSS DES BEZUGSRECHTS DER AKTIONÄRE NEBST 

GLEICHZEITIGER SCHAFFUNG EINES BEDINGTEN KAPITALS 

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen 

Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 11. Mai 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder 

mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder Optionsschuldver-

schreibungen (Schuldverschreibungen) im Gesamtnennbetrag von bis zu 750.000.000,00 € mit oder 

ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibun-

gen Wandlungsrechte oder -pflichten bzw. Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft mit einem an-

teiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu insgesamt 19.140.000,00 € nach näherer Maßgabe der 

Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren bzw. aufzuerlegen. Der anteilige Betrag am 

Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Schuldverschreibun-

gen nicht übersteigen.  

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den entsprechenden 

Euro-Gegenwert bei Ausgabe der Schuldverschreibung – in der gesetzlichen Währung eines OECD-

Landes begeben werden. Schuldverschreibungen können auch durch Konzernunternehmen der Ge-

sellschaft begeben werden; in diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, für die Gesellschaft die Ga-

rantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern bzw. Gläubigern solcher 

Schuldverschreibungen Wandlungsrechte oder -pflichten bzw. Optionsrechte auf Aktien der Gesell-

schaft zu gewähren oder ihnen aufzuerlegen. Die Anleiheemissionen können in jeweils unter sich 

gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen eingeteilt werden. 

Den Aktionären der Gesellschaft steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen 

zu. Die Schuldverschreibungen können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Ver-

pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht für die fol-

genden Fälle ganz oder teilweise auszuschließen: 

+ Sofern die Schuldverschreibungen gegen bar ausgegeben werden und der Ausgabepreis den nach 

anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Schuld-

verschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Der Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur für 

Schuldverschreibungen mit Wandlungsrechten oder -pflichten bzw. Optionsrechten auf Aktien 

mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt 

der Beschlussfassung oder zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung, je nachdem, in wel-

chem Zeitpunkt das Grundkapital auf einen kleineren Betrag lautet. Die Höchstgrenze von 10 % 

des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen 

Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen einer sonstigen Kapital-

erhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder indirekter Anwendung des 
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§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals ver-

mindert sich ferner um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Ak-

tien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung von der Gesellschaft unter Ausschluss 

des Bezugsrechts in direkter oder indirekter Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert 

werden. 

+ Sofern und soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten auf 

Aktien der Gesellschaft bzw. den Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandel-

schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Aus-

übung dieser Rechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde. 

+ Um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der 

Aktionäre auszunehmen. 

+ Soweit die Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Beteili-

gungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen gegen Sachleistungen ausgegeben werden, 

sofern der Wert der Gegenleistung in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der Schuld-

verschreibungen steht. 

Die vorstehend beschriebenen Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts gelten insgesamt 

nur für Schuldverschreibungen mit Wandlungsrechten oder -pflichten bzw. Optionsrechten auf Ak-

tien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt 

der Beschlussfassung oder zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung, je nachdem, in welchem 

Zeitpunkt das Grundkapital auf einen kleineren Betrag lautet. 

Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht können die Gläubiger ihre 

Schuldverschreibungen nach Maßgabe der Anleihebedingungen in Aktien der Gesellschaft umtau-

schen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer Schuldverschrei-

bung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie der Gesellschaft. Das Umtausch-

verhältnis kann sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer 

Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie der Gesellschaft 

ergeben. Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet wer-

den; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen 

werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Der anteilige Betrag 

am Grundkapital der je Schuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der 

Schuldverschreibung nicht übersteigen. 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Schuldverschreibung ein oder 

mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand fest-

zulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von Aktien der Gesellschaft berechtigen. Der anteilige 

Betrag am Grundkapital der je Schuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der 

Optionsschuldverschreibung nicht übersteigen. 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft (Bezugs-

preis) muss entweder mindestens 80 % des gewichteten durchschnittlichen Börsenkurses der 

K+S-Aktie im Computer-Handelssystem XETRA (oder einem an dessen Stelle tretenden, funktional 

vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Bör-

senhandelstage vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der Wan-

del- oder Optionsschuldverschreibungen oder mindestens 80 % des gewichteten durchschnittlichen 

Börsenkurses der K+S-Aktie im Computer-Handelssystem XETRA (oder einem an dessen Stelle treten-

den, funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse während der 

Tage, an denen die Bezugsrechte an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Aus-

nahme der beiden letzten Börsenhandelstage des Bezugsrechtshandels, entsprechen. 

Bei mit Optionsrechten bzw. Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibun-

gen können im Fall der wirtschaftlichen Verwässerung des Werts der Optionsrechte bzw. Wand-

lungsrechte oder -pflichten unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG die Optionsrechte bzw. Wandlungs-

rechte oder -pflichten nach näherer Bestimmung der Anleihebedingungen wertwahrend angepasst 
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werden, soweit die Anpassung nicht schon durch Gesetz geregelt ist. Die Anleihebedingungen kön-

nen darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher Maßnah-

men beziehungsweise Ereignisse (wie zum Beispiel Kontrollerlangung durch Dritte, ungewöhnlich 

hohe Dividenden) eine wertwahrende Anpassung der Optionsrechte bzw. Wandlungsrechte/-pflich-

ten vorsehen.  

Die Anleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu einem 

früheren Zeitpunkt) begründen oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der mit 

einem Wandlungs- oder Optionsrecht verbundenen Schuldverschreibungen (dies umfasst auch eine 

Fälligkeit wegen Kündigung) den Gläubigern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle 

der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Die Anleihebedingungen 

können weiter jeweils festlegen, dass die Options- oder Wandelschuldverschreibungen nach Wahl 

der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der Gesell-

schaft gewandelt werden können oder das Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt wer-

den kann.  

Schließlich können die Anleihebedingungen vorsehen, dass im Falle der Wandlung die Gesellschaft 

den Wandlungsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern einen Geldbetrag zahlt, 

der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien dem gewichteten durchschnittlichen Bör-

senkurs der K+S-Aktien im XETRA-Handel (oder einem an dessen Stelle tretenden, funktional ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse während der zehn Börsenhandels-

tage nach Erklärung der Wandlung oder der Optionsausübung entspricht. 

Der Vorstand ist ermächtigt, im Rahmen der vorstehend beschriebenen Vorgaben mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Wandel- und/oder Op-

tionsschuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit, Stückelung, Verwässe-

rungsschutz und den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit 

den Organen der die Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen begebenden Beteiligungsge-

sellschaften festzulegen. 

Bedingte Kapitalerhöhung 

Das Grundkapital ist um bis zu 19.140.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 19.140.000 auf Namen 

lautende Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 

Gewährung von Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die gemäß 

vorstehender Ermächtigung bis zum 11. Mai 2020 von der Gesellschaft oder von Konzernunterneh-

men der Gesellschaft begeben werden. Die Ausgabe der neuen Stückaktien erfolgt zu dem jeweils 

festzulegenden Wandlungs- bzw. Optionspreis wie vorstehend beschrieben. 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von 

Wandlungs- oder Optionsrechten aus Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer 

Konzerngesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 

12. Mai 2015 bis zum 11. Mai 2020 ausgegeben wurden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten 

Gebrauch machen, oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von der Ge-

sellschaft oder von einer Konzerngesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Haupt-

versammlung vom 12. Mai 2015 bis zum 11. Mai 2020 ausgegebenen Wandelschuldverschreibun-

gen mit Wandlungspflicht ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen, oder soweit die Gesellschaft aufgrund 

des Ermächtigungsbeschlusses vom 12. Mai 2015 bis zum 11. Mai 2020 ein Wahlrecht ausübt, ganz 

oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren, 

und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die 

neuen Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an am Gewinn teil, in dem sie durch 

Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten ent-

stehen; abweichend hiervon kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass 

die neuen Stückaktien vom Beginn des Geschäftsjahres an am Gewinn teilnehmen, für das im Zeit-

punkt der Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder der Erfüllung von Wandlungspflich-

ten noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 
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worden ist. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die weiteren Einzelheiten der Durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung 

festzulegen. 

Die Begebung von Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen kann 

zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme die Möglichkeit 

bieten, je nach Marktlage attraktive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen. Aus Sicht 

des Vorstands besteht ein Interesse der Gesellschaft, dass auch ihr diese Finanzierungsmöglichkeit 

zur Verfügung steht. Die Emission von Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldver-

schreibungen ermöglicht die Aufnahme von Kapital zu attraktiven Konditionen. Die erzielten Wan-

del- bzw. Optionsprämien kommen der Kapitalbasis der Gesellschaft zugute und ermöglichen ihr so 

die Nutzung günstiger Finanzierungsmöglichkeiten. Die ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der 

Einräumung von Wandel- und/oder Optionsrechten auch Wandelpflichten zu begründen, erweitert 

den Spielraum für die Ausgestaltung dieses Finanzierungsinstruments. Die Ermächtigung gibt der 

Gesellschaft die erforderliche Flexibilität, die Schuldverschreibungen selbst oder über unmittelbare 

oder mittelbare Beteiligungsgesellschaften zu platzieren. Durch die Möglichkeit, das Bezugsrecht 

auszuschließen, erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Börsensituationen rasch wahrneh-

men und eine Schuldverschreibung schnell und flexibel zu attraktiven Konditionen am Markt plat-

zieren zu können. 

ERMÄCHTIGUNG ZUM ERWERB UND ZUR VERWENDUNG EIGENER AKTIEN MIT DER 

MÖGLICHKEIT ZUM AUSSCHLUSS DES BEZUGSRECHTS DER AKTIONÄRE 

Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 11. Mai 2020 eigene Aktien im Umfang von höchstens 10 % der 

gesamten Stückaktien des Grundkapitals der K+S AKTIENGESELLSCHAFT zu erwerben. Die Gesellschaft 

darf zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % der gesamten Stückaktien ihres Grundkapitals halten. Der 

Erwerb erfolgt über die Börse, mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 

oder im Wege einer öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten. 

Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 

den maßgeblichen Börsenpreis um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten; als maßgeblicher 

Börsenpreis gilt dabei der am Tag des Erwerbs durch die Eröffnungsauktion ermittelte Kurs der 

K+S-Aktie im Computer-Handelssystem XETRA (oder einem an dessen Stelle tretenden, funktional ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Falle des Erwerbs mittels eines 

an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots darf der angebotene Kaufpreis je Aktie 

(ohne Erwerbsnebenkosten) den maßgeblichen Börsenpreis um nicht mehr als 10 % über- oder un-

terschreiten; als maßgeblicher Börsenpreis gilt dabei der gewichtete durchschnittliche Börsenkurs 

der K+S-Aktie im Computer-Handelssystem XETRA (oder einem an dessen Stelle tretenden, funktional 

vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Bör-

senhandelstage vor der Veröffentlichung des Kaufangebots. Bei einer Aufforderung an die Aktionäre 

zur Abgabe von Verkaufsangeboten darf der angebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkos-

ten) den maßgeblichen Börsenpreis um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten; als maßgebli-

cher Börsenpreis gilt dabei der gewichtete durchschnittliche Börsenkurs der K+S-Aktie im Computer-

Handelssystem XETRA (oder einem an dessen Stelle tretenden, funktional vergleichbaren Nachfolge-

system) der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage vor der Ver-

öffentlichung der Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten. Im Falle des 

Erwerbs mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder einer Aufforde-

rung an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann das Volumen des Angebots bzw. der 

Aufforderung begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots bzw. die Verkaufsange-

bote dieses Volumen überschreiten, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte 

Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär kann vorgesehen 

werden. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die 

aufgrund vorstehender Ermächtigung oder einer früher von der Hauptversammlung erteilten Er-
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mächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben werden oder wurden, über die Börse oder durch öf-

fentliches Angebot an alle Aktionäre zu veräußern. Die Aktien dürfen in folgenden Fällen auch in anderer 

Weise und damit unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden:  

+ Veräußerung gegen Zahlung eines Geldbetrags, der den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesent-

lich unterschreitet;  

+ Begebung der Aktien als Gegenleistung zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unterneh-

mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen; 

+ Bedienung von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund einer Ermächtigung der 

Hauptversammlung begeben worden sind. 

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt insgesamt für Aktien mit einem anteiligen Be-

trag am Grundkapital von bis zu 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder 

zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung, je nachdem, in welchem Zeitpunkt das Grundkapi-

tal auf einen kleineren Betrag lautet. Sofern während der Laufzeit der vorliegenden Ermächtigung 

zum Erwerb eigener Aktien von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Ak-

tien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft er-

möglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen 

wird, darf die Summe der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen oder veräu-

ßerten Aktien 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten.  

Der Vorstand ist schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, 

die aufgrund vorstehender Ermächtigung oder einer früher von der Hauptversammlung gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilten Ermächtigung erworben werden oder wurden, einzuziehen, ohne dass die 

Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einzie-

hung hat nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne Kapitalherabsetzung in der Weise zu erfolgen, dass sich 

durch die Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG er-

höht. Der Vorstand ist gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz AktG ermächtigt, die Angabe der 

Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen. 

Die Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien, zu ihrer Veräußerung bzw. zu ihrem Einzug können 

jeweils ganz oder teilweise, im letzteren Fall auch mehrmals, ausgeübt werden. Die dem Vorstand 

von der Hauptversammlung erteilte Ermächtigung, in begrenztem Umfang eigene Aktien der Gesell-

schaft zu erwerben, ist ein in vielen Unternehmen übliches Instrument. Durch die Möglichkeit, die 

eigenen Aktien wieder zu veräußern, wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, z. B. langfristig orien-

tierte Anleger im In- und Ausland zu gewinnen oder Akquisitionen flexibel zu finanzieren. Darüber 

hinaus soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, die Aktien auch zur Bedienung von Wandel- und 

Optionsschuldverschreibungen zu verwenden. Es kann zweckmäßig sein, anstelle neuer Aktien aus 

einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien zur Erfüllung der Wandlungs- oder Opti-

onsrechte einzusetzen. Durch die Verwendung eigener Aktien wird die Verwässerung der Anteile der 

Aktionäre, wie sie bei einem Einsatz des bedingten Kapitals eintreten würde, ausgeschlossen. Die 

weiter bestehende Möglichkeit zur Einziehung eigener Aktien stellt eine ebenfalls übliche Alterna-

tive zu deren Verwendung im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre dar.  

Z I F F E R  8 :  W E S E N TL I C H E  V E R E I N BA R U N G E N ,  D I E  U NT E R  D E R  B E D I N G U N G  E I N E S  

KO N TRO L LW E C H S E LS  I N F O LG E  E I N E S  Ü B E R N A H M E A N G E B OTS  STE H E N  

K+S hat im Jahr 2013 eine syndizierte Kreditlinie über 1 Mrd. € vereinbart. Gemäß den Vertragsbe-

dingungen werden alle im Rahmen der Kreditlinie gezogenen Ausleihungen unmittelbar zur Rück-

zahlung fällig und zahlbar sowie die Kreditlinie insgesamt kündbar, sollten eine allein handelnde 

Person oder mehrere gemeinschaftlich handelnde Personen die Kontrolle über die K+S AKTIENGESELL-

SCHAFT erhalten. Auch bei den drei von der K+S AKTIENGESELLSCHAFT in 2012 und 2013 emittierten An-

leihen sowie bei den in 2016 begebenen Schuldscheindarlehen haben die jeweiligen Gläubiger im 

Fall eines Kontrollwechsels das Recht, die noch nicht zurückgezahlten Anleihen bzw. Schuldschein-

darlehen zu kündigen. 
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Die in den Kreditverträgen und Anleihebedingungen für den Fall eines Kontrollerwerbs vereinbarten 

Regelungen sind üblich und zum Schutz der berechtigten Gläubigerinteressen angemessen.  

ZI FFER 9:  ENTSCHÄDIGUNGSVEREI N BARUNGEN, DI E FÜR DEN FALL EIN ES ÜBERNAHME-

A N G E B OTS  M I T  D E N  M ITG L I E D E R N  D E S  VO R STA N D S  O D E R  A R B E ITN E H M E R N  G E TRO F F E N  

S I N D 

Derartige Vereinbarungen bestehen mit den Mitgliedern des Vorstands der K+S AKTIENGESELLSCHAFT 

und sind auf Seite 127 im Vergütungsbericht detailliert erläutert. Das im Jahr 2010 für Vorstand und 

Führungskräfte eingeführte Programm mit langfristiger Anreizwirkung (LTI) enthält keine Entschädi-

gungsvereinbarungen.  

Die mit den Mitgliedern des Vorstands bestehenden Entschädigungsvereinbarungen berücksichtigen 

in angemessenem Umfang sowohl die berechtigten Interessen der Betroffenen als auch der Gesell-

schaft und ihrer Aktionäre.   


